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28. Gesetz: Wiener Heilvorkommen- und Kurortegesetz; Änderung. 
29. Gesetz: Wiener Krankenan.staltengesetz; Änderung. 

28. 
Gesetz vom 23. September 1 ~82, mit dem das 
Wieoer Heilvorkommen- und Kurortegesetz 

geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wiener HeiJvorkommen· und Kurortege
setz, LGBJ. für Wien Nr. 7/1961, in der Fassung 
der Gesetze LGBI. fur Wien Nr. 37/1975 und 
Nr. 29/1979 wird wie folgt gelinden: 

1. § 18 Abs. 2 lit. f hat zu lauten: 
nf) zwei vom Bürgermeister entsendeten Vertre

ter des: Magisuates." 

2. In § 18 Abs. 2 lit. g hat an Stelle des Punktes 
ein Strichpunkt zu treten. Folgendes ist anzufügen: 

nh} einem Vertreter des Besitzers jeder Kuran
stalt und Kureinrichtung {§ 19) sowie einem 
\ 1 erueter des Besitzers jeder Krankenanstalt 
im Kurbezirk." 

Artikel II 

Dieses Gesetz trltt mit Ablauf des Tages seiner 
Kundmachung in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

i. V. Fröhlich-Sandncr 

Der Landesamtsdirektor: 

Bandion 

29. 
Gesetz vom 23. September 1982, mit dem das 
Wiener Krankenanstaltengesetz geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel l 

Das Wiener Ktankenanstaltengeseu:, LBGI. fur 
Wien Nr. 1/1958, in der Fassung der Gesetze 
LGBI. für Wien Nr. 13/1958, 14/1965, 25/1966, 
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28/1967, 57/1974, 32/1977, 19/1979, 8/1980 und 
20/1980 wird wie folgt geändert: 

L § 13 Ahs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Krankenanstalten, die Belträge zum 
Betriebsabgang oder zum Errichtungsaufwand 
oder Betriebs- und sonstige Zuschüsse durch 
den Krankenanstah.en-Zusammenarbeitsfonds (§ 15 
des Bundesgesetzes über die Errichtung eines 
KrankenanstaltenwZusammenarbeitsfonds, .BGBL 
Nr. 454/1978) oder Zuschüsse nach Gesetzesbe
stimmungen, die an Stelle des § J;, BGBL 
Nr. 454/1978) treten, erhalten, unterliegen der 
wiruchaftlichen Aufsicht durch die Landesregie
rung und der Gebarungskontrolle durch den Rech
nungshof. Die Rechtsträger solcher Krankenanstal
ten haben 

a) zur Erlassung ihres Vermögens genaue 
Inventare zu führen und alle Zu- und 
.._.\bgänge zu verzeichnen; 

b) jährlich Voranschläge und Dienstpostenpläne 
fur das folgende Jahr und bis längstens 
30. April des dem Gebarungsjahr nachfolgen
den Jahres Rechnungsabschlüsse der Landes
regierung zur Genehmigung vorzulegen; die 
Landesregierung hat diese Genehmigung zu 
erteilen> wenn die rechnerische Richtigkeit 
festgestellt wird und keine Bedenken hin
sichtlich der Winschaftlichkeit, Sparsamkeit 
und Zweckmäßigkeit bestehen; 

c) den mit der Handhabung der Winschaftsauf
sicht betrauten Organen) die sich durch einen 
schriftlichen Auftrag ausweisen>_ jederzeit 
Zutritt zu allen Räumen, Anlagen und Ein
richtungen der Krankenanstalt und Einsicht 
in aHe sie betreffenden Aufzeichnungen zu 
gewähren. Alle verlangten Auskünfte über 
die Krankenanstalt sind ihnen zu erteilen. Sie 
sind berechtigt, von den eingesehenen Unter
lagen Abschriften herzustellen." 

2. § 36 Abs. 1 ist folgender Satz anzulügen: 

„Die V enräge haben auch Bestimmungen zu ent
halten, daß Pflegegebührenrechnungen binnen 
sechs Wochen ab Rechnungslegung zur Zahlung 
fällig und im Falle des Zahlungsverzuges Verzugs
zinsen in der Höhe von 3 vH uber der jeweiligen 
Bankrate zu entrichten sind,u 
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